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Landtagswahl24. November

Die Landtagswahl findet am Sonntag, den 24. 
November 2024 statt. Wahlberechtigt sind alle, die 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, 
am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben 
(am 24.11.2008 geboren und älter) und am Stichtag 
(23.09.2024) einen aktiven Hauptwohnsitz in einer 
steirischen Gemeinde hatten. 

Bitte die amtliche Wahlinformation sowie einen 
Ausweis bitte zur Wahl mitbringen!

Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, so können 
Sie eine Wahlkarte beantragen. Der Antrag ist 

• schriftlich (Vordruck auf der amtlichen 
Wahlinformation) oder 

• online auf www.wahlkartenantrag.at 

bis spätestens 20.11.2024 oder persönlich im 
Gemeindeamt bis 22.11.2024 bis 1200 Uhr möglich. 

In jedem Fall muss ein Grund der Abwesenheit 
und Ausweisdaten (Führerschein, Reisepass, 
Personalausweis) angeführt werden.

Wahlzeit von 700 bis 1200

Wahllokal: Gemeindeamt
 Gemeindesaal

Heizkostenzuschuss 2024/25
Die Steiermärkische Landesregierung gewährt auch 
heuer wieder einen Heizkostenzuschuss für den 
Winter 2024/2025 in der Höhe von € 340,- für alle 
Heizungsanlagen. 
Anspruchsberechtigt sind alle mit Hauptwohnsitz 
in der Steiermark wohnhaften Personen (per 
01.09.2024), die keinen Anspruch auf Wohnunter-
stützung haben und deren monatliches Haushalts-
einkommen (= anrechenbares Gesamteinkommen 
sämtlicher im Haushalt hauptwohnsitzgemeldeter 
Personen) die Grenzen nicht übersteigen. 
 

Anmerkung: Als Einkommen gilt das 
Monatsnettoeinkommen (laufende Lohnsteuer-
bemessungsgrundlage minus Lohnsteuer des 
aktuellen Lohnzettels mal 14 dividiert durch 12.) Die 
Einkommensgrenzen gelten auch für jene Personen, 
die von der Rezeptgebühr befreit sind. 
Die Antragstellung hat bis spätestens 28. Februar 
2025 beim Gemeindeamt oder online zu erfolgen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der 
Homepage des Landes Steiermark, www.soziales.
steiermark.at 

Monatliches Haushaltseinkommen  

Ein-Personen Haushalte € 1.572,00
Ehepaare und Hausgemeinschaften € 2.358,00
für jedes Familienbeihilfe beziehende 
im Haushalt lebende Kind:  € 472,00

Jagdpacht - Auszahlung
Alle Grundbesitzer haben die Möglichkeit, ent-
sprechend den Bestimmungen des Jagdgesetzes, 
von

11.11. bis 20.12.2024

ihr Jagdpachtentgelt für das Jagdjahr 2024/2025 zu 
beantragen. Der Satz beträgt für die Gemeindejagden 
Allerheiligen und Feiting € 2,36 je Hektar.

Die Auszahlung erfolgt während der Amtsstunden 
im Gemeindeamt Allerheiligen bei Wildon. 

Förderungen

Förderung zur Hagelversicherung (Landwirte)
Förderung zur Bodendiversität (Landwirte)
Diese Förderungen können bis 30.12.2024 im 
Gemeindeamt beantragt werden. Ein Nachweis 
der Versicherung bzw. die Bestätigung der 
Kursteilnahme ist vorzulegen!

Förderung für Schulanfänger
Die Gemeinde Allerheiligen unterstützt 
Schulanfänger (1. Klasse Volksschule) mit einer 
einmaligen Beihilfe in der Höhe von maximal € 100,-. 
Die Förderung richtet sich nach dem Einkommen 
der Familie des Schulkindes. 

Die Förderungen werden mittels Stiefingtaler 
Gutscheinen ausbezahlt.



Pflegedrehscheibe LeibnitzÄnderungen ab 2025
Die Pflegedrehscheibe ist die zentrale Anlaufstelle des Lan-
des Steiermark für pflegebedürftige Menschen und deren 
An- und Zugehörige in der Region. Ziel ist es, über die ver-
schiedenen Formen der Unterstützung und Entlastung zu 
informieren und gemeinsam die beste Art der individuellen 
Betreuung und Pflege für die betroffenen Personen zu fin-
den. Bei Bedarf unterstützen die Mitarbeitenden auch bei 
der Organisation der entsprechenden Hilfsangebote. Das 
Angebot der Pflegedrehscheibe steht Ihnen für Informatio-
nen von Montag bis Freitag telefonisch und per Mail zur 
Verfügung. Nach telefonischer Voranmeldung sind kosten-
lose Hausbesuche oder Beratungen direkt in den Räumlich-
keiten der Pflegedrehscheibe in Leibnitz möglich.

Ab nächstem Jahr wird das Leistungsspektrum unter an-
derem um die Pflegefachliche Stellungnahme erweitert: 
Personen, die einen Pflegeheimplatz benötigen und nicht 
mindestens die Pflegestufe 4 haben, müssen ab Jänner 
2025 eine verpflichtende Beratung bei den zuständigen 
Pflegedrehscheiben in Anspruch nehmen. Ziel ist es, vor-
ab alle Möglichkeiten zu prüfen, ob eine Pflege zu Hause 
möglich ist. Wohnen Angehörige nicht vor Ort, oder soll-
te kein verlässliches soziales Netzwerk vorhanden sein, 
können gemeinsam mit den Pflegeexpert:innen Lösungen 
gefunden werden. Jedenfalls ist in Zukunft ein Antrag auf 
Kostenübernahme bei der Bezirksverwaltungsbehörde erst 
nach dem Vorliegen dieser Pflegefachlichen Stellungnah-
me möglich. 

Anzeige

Auf ihre Anfrage freut sich das Team der Pfle-
gedrehscheibe und wünscht ein glückliches 
und gesundes neues Jahr. 

Pflegedrehscheibe Leibnitz
„basta“ FMZ
Leopold-Figl-Straße 1, 
Eingang 2, 3. OG, 
8430 Leibnitz
Tel.: + 43 (0) 316 877 74 76
E-Mail: pflegedrehscheibe-lb@stmk.gv.at

Beratungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr: 09:00 bis 12:00 
Telefonische Voranmeldung erbeten!

Renate Krampl und Marion Fastian  
(Land Steiermark)

–75%
AUF DEN FAHRPREIS

BIS 14.06.2025!



Abfallwirtschaftsverband Sammlung von Metall- und Leichtverpackung
Mit 01.01.2025 wird die Sammlung von Metall- und Leichtverpackung österreichweit vereinheitlicht und ein 
Pfandsystem für Einweggetränkeverpackungen (PET-Flaschen, Aluminium-Dosen) nimmt den Betrieb auf.



Inhalt und Gestaltung: Gemeinde Allerheiligen bei Wildon; Fotos: 
Vereine, Firmen, Gemeinde Allerheiligen und www.google.at.

30.11.
Sa | 1730

19.12.
Do | 1800

12.12.
Do | 1800

06.-08.12.

Adventkranzweihe
Pfarrkirche Allerheiligen

Hirtenspiel der Volksschule
am Kirchplatz Allerheiligen

Weihnachtsfeier 
im Turnsaal der Volksschule

.22er Cup 
Schützenverein, Schießstätte Kulmberg

Veranstaltungen

Nikolaus & KrampusWeihnachts ART

Jetzt aussuchen und reservieren!

Familie Maitz
Schwasdorf 6
8412 Allerheiligen

Telefon:
0664 7354 0278

ChristbaumverkaufFam. Maitz

1.+2. Adventsamstag
Allerheiligener Allerheiligener 

Weihnachts Weihnachts 
ARTART

Gemeinde - Kulturreferat 
Allerheiligen bei Wildon
www.allerheiligen-wildon.at

KIRCHPLATZ 

Gemeindeamt 
Allerheiligen b.W.

Kunsthandwerk Kulinarik
Kinderprogramm Musik
Adventzauber 

30.11.
07.12.

Beginn jeweils 1500

Eintritt FREI!

Auf den Nikolaus freuen sich unsere Kinder jedes 
Jahr am meisten, denn Osterhase und Christkind 
können sie nicht sehen, aber der Nikolaus kommt 
jedes Jahr als Gestalt zu uns nach Hause.

Die Aufregung steigt mit dem Klingeln an der Türe 
und dem Eintreten des bärtigen Mannes mit rotem 
Mantel und goldenem Stab. Gespannt wird ge-
lauscht, was denn der Nikolaus zu erzählen hat. Auf 
eine kurze Geschichte aus dem Leben des heiligen 
Nikolaus folgen persönliche Worte aus dem gro-
ßen, roten Nikolausbuch. Immer wieder sind unse-
re Kinder erstaunt, was der Nikolaus alles über sie 
weiß und freuen sich über lobende Worte und ein 
kleines Geschenk. Das bringt die Augen der Kinder 
zum Glitzern und macht den Tag jedes Jahr unver-
gesslich.

Bereits seit rund 50 Jahren organisiert unser Sport-
verein die traditionelle Nikolausaktion!
Bitte vereinbaren sie bei der Anmeldung über die 
Gemeinde Tel. 03182/8204 Tag, Uhrzeit und ob der 
Nikolaus alleine oder mit Krampus kommen soll.

30.11. Sa
07.12. Sa

Weihnachts-Art
Kirchplatz/Gemeindeamt Allerheiligen

05.12. Do
06.12. Fr

Nikolaus & Krampus Aktion
Sportverein


